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KBI (ö) 3 bzw, die vierteljährliche Planbilanz für
Staatliche Kreiskontore für landwirtschaftlichen 
Bedarf und Bezirkskontore für Ersatzteile und 
landwirtschaftlichen Bedarf,

Eine Ausdehnung dieser Berichterstattung durch Er
weiterung der vorgeschriebenen Vordrucke oder An
forderung zusätzlicher Ablagen ist nicht statthaft,

IE
Aufstellung, Einreichung und Zusammenfassung

1, Monatliche Finanzkurzmeldung „FKM (ÖWf bzw. 
monatlicher Planbericht des volkseigenen Groß
handels für Betriebe des kommunalen Großhandels
Für ehe Aufstellung und Einreichung der monat
lichen Finanzkurzmeldung „FKM (ÖW)“ gilt die An
weisung vom 2, Dezember 1954 zur Aufstellung 
der monatlichen Finanzkurzmeldung „FKM (ÖW)“ 
in den Betrieben der örtlichen volkseigenen Wirt
schaft (ZB1. S. 587). Die vierteljährlichen Zusam
menfassungen haben abweichend von der genann
ten Anweisung nach den im Abschnitt II Ziff. 4 
unter C Buchstaben a bis k dieser Anordnung ge
nannten Richtlinien zu erfolgen.
Für die Aufstellung und Einreichung der monat
lichen Planberichte des volkseigenen Großhandels 
für Betriebe des kommunalen Großhandels gelten 
die für die Finanzkurzmeldung „FKM (ÖW“ fest
gelegten Richtlinien,
Die Zusammenfassung hat auf dem Vordruck 
„FKM (ÖW)“ entsprechend der Finanzkurzbericht
erstattung zu erfolgen,

2, TJmlaufmittelnachweis für volkseigene Produktions
und Verkehrsbetriebe „E 284“ der DN sowie Nach
weis der Kreditdeckung und der Abrechnung des 
Warenfinanzierungsplanes
Für diesen Nachweis gelten die Vorschriften der 
Deutschen Notenbank. Er ist auch von den Be
trieben, die nach vereinfachtem Finanz- und 
Leistungsplan arbeiten, einzureichen, die unter Ver
wendung des Richtsatzplanes (Plan 81,1) des Be
triebsplanes als Anlage zum vereinfachten Finanz- 
und Leistungsplan Richtsatzplankredite der Deut
schen Notenbank in Anspruch nehmen. Für die 
Aufstellung und Einreichung der Vordrucke des 
neuen Rechnungswesens Handel gelten die in den 
Vorschriften über das neue Rechnungswesen fest
gelegten Bestimmungen,

3, Kontrollbericht
Der Kontrollbericht ist von den Betrieben halb
jährlich zum 30. Juni und 31. Dezember 1955 bzw. 
von den Bezirkkbauunionen vierteljährlich zum
31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 
1955 aufzustellen. Die Betriebe mit VEB-Plan haben 
über den halbjährlichen Kontrollbericht hinaus auch 
zum 31. März und 30. September 1955 das Kontroll- 
blatt „Nachweis über die Erfüllung des Kosten
planes und die Abrechnung der Mittel des betrieb
lichen Arbeitsschutzes“ KBI (ö) 3 bzw. Staatliche 
Kreiskontore für landwirtschaftlichen Bedarf und 
Bezirkskontore für Ersatzteile und landwirtschaft
lichen Bedarf die Plan'bilanz mit der Finanzkurz
meldung „FKM (ÖW)“ ednzureichem. Die Finanz
kurzmeldung „FKM (ÖW)“ ist als Abrechnung der 
Akkumulation Bestandteil des Kontrollberichtes,

Das Kontrollblatt KBI (ö) 3 (altes und neues
Rechnungswesen) ist ebenfalls Bestandteil des 
Kontrollberichtes und gilt einheitlich für alle Be
triebe mit VEB-Plan mit Ausnahme der Betriebe 
des kommunalen Großhandels und der Staatlichen 
Kreiskontere für landwirtschaftlichen Bedarf und 
der Bezirkskentore für Ersatzteile und landwirt
schaftlichen Bedarf,

Für die Kontrollblätter „Bilanz“, „Ergebnis
rechnung“ und „Nachweis über die Entwicklung 
des Direktorfonds“ sind die von den nachstehend 
genannten Ministerien ausgearbeiteten Vordrucke 
zu verwenden:

a) Für die örtliche volkseigene Industrie (Kapitel 
2900 und 2905) einschließlich Baustoffindustrie 
(Kapitel 2902) und die Bauindustrie (Kapitel 
2901) mit zehn und mehr Beschäftigten,

aa) Für altes Rechnungswesen der Kontroll
bericht KBI (ö) A des Ministeriums der 
Finanzen,

bb) Für neues Rechnungswes«! der Kontroll
bericht KBI (Z) des Ministeriums dar Fi
nanzen,

bj Für den örtlichen volkseigenen Kraftverkehr und 
die Kraftfahrzeug-Reparaturbetriebe (Kapitel 
261 und Kapitel 243), den volkseigenen kommu
nalen Verkehr (Städtischer Nahverkehr) mit 
VEB-Plan (Kapitel 2910) sowie die volkseigenen 
Speditionsbetriebe (Kapitel 263) der Kontroll
bericht des Ministeriums für Verkehrswesen, 
Hauptverwaltung Kraftverkehr,

c) Für die Betriebe des kommunalen Großhandels 
(Kapitel 2962) der Kontrollbericht des volks
eigenen Großhandels auf der Grundlage des 
Sonderheftes 40 der Schriftenreihe „Deutsche 
Finanzwirtschaft“,

d) Für die Staatlichen Kreiskontore für landwirt
schaftlichen Bedarf und Bezirkskontore für 
Ersatzteile und landwirtschaftlichen Bedarf der 
Kontrollbericht des Ministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft,

e) Für die Betriebe der örtlichen volkseigenen 
Wasserwirtschaft mit VEB-Plan (Kapitel 297) 
der Kontrollbericht für altes Rechnungswesen 
KBI (ö) A des Ministeriums der Finanzen (wie 
für örtliche volkseigene Industrie mit altem 
Rechnungswesen),

f) Für Betriebe der örtlichen volkseigenen Wirb* 
Schaft mit vereinfachtem Finanz- und Leistungs
plan der vereinfachte Kontrollbericht des Mini
steriums der Finanzen (Kontrollblätter VDB 200, 
201/2),

Die entsprechenden Erläuterungen zu den KontroH- 
berichten werden ebenfalls von den vorstehend ge
nannten Ministerien herausgegeben,

4. Der Kontrollbericht sowie der vierteljährliche Nach
weis'über die Erfüllung des Kostenplanes KBI (ö) 
3, der Planbericht des kommunalen Großhandels 
und die Planbilanz der Staatlichen Kreiskontore 
und Bezirkskontore ist von den Betrieben an fol
gende Dienststellen einzureichen:


